
Hinweise

zum Arbeitsvertrag für kurzfristig i.S. von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV beschäftigte Vertretungskräfte/Aushilfskräfte, die unter die AR-Einzelentgelt fallen
1. Kurzfristige Beschäftigung
Eine kurzfristige Beschäftigung i.S. von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV liegt vor, wenn die Be​schäftigung innerhalb eines Kalenderjahres seit ihrem Beginn auf längstens drei Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage (ab 1. Januar 2019: zwei Monate bzw. 50 Arbeitstage) nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich be​grenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig (Siehe Nr. 2) ausgeübt wird und das aus der Beschäftigung erzielte Entgelt 450 Euro im Monat übersteigt. 

2. Berufsmäßigkeit einer Beschäftigung
Berufsmäßigkeit ist stets zu prüfen, wenn die anteilige Entgeltgrenze von 450 € im Monat überschritten wird. Sie liegt stets vor, wenn der Arbeitnehmer durch die Tätigkeit den Lebensunterhalt überwiegend oder doch in solch erheblichem Maß sicherstellt, dass seine wirtschaftliche Situation zu einem wesentlichen Teil hierauf beruht. Dies wird grundsätzlich unterstellt bei Tätigkeiten während einer Elternzeit, eines unbezahlten Urlaubs oder einer Arbeitslosigkeit.
Eine Tätigkeit von wirtschaftlich untergeordnete Bedeutung und damit keine berufsmäßige Tätigkeitsausübung liegt vor, wenn sie nur gelegentlich ausgeübt wird (z.B. zwischen Schulabschluss und Fachschulausbildung oder Studium). Nicht berufsmäßig tätig sind Personen, die nicht im Erwerbsleben stehen (wie Schüler, Studenten, Hausfrauen, Rentner).
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